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1 VORBEMERKUNGEN ZUR PLANAUFSTELLUNG 

Der Stadtrat Sulzbach hat am __.__.____ den Beschluss zum Bebauungsplan Nr. 58/1 αGe-
genüber der Klinik ς 1. Änderungά gefasst. 

Mit den Planungsarbeiten wurde die ARGUS CONCEPT ς Gesellschaft für Lebensraument-
wicklung mbH, Gerberstraße 25, 66424 Homburg beauftragt. 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 58/1 αGegenüber der Klinik ς 1. Änderungά verfolgt die Stadt 
Sulzbach folgende Zielvorstellungen: 

 ZIEL UND ZWECKE DER PLANUNG 

1.1.1 Erweiterung eines Wohn- und Praxisgebäudes 

Das Plangebiet liegt direkt gegenüber des Knappschaftsklinikums Saar ŀƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!ƴ 
ŘŜǊ Yƭƛƴƛƪά ƛƳ IŜǊȊŜƴ Ǿƻƴ {ǳƭȊōŀŎƘΦ Die Fläche ist derzeit schon durch ein I bis IV geschos-
siges Wohn- und Geschäftshaus bebaut. 

 Um das Innenentwicklungspotenzial dieser Fläche zu nutzen und auf die hohe Nachfrage 
nach neuem Wohn- und Gewerbeflächen zu antworten, beabsichtigt die Stadt Sulzbach 
die Erweiterung des bestehenden Wohn- und Geschäftshauses.  

Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan sieht im Bereich des Plangebiets jedoch Fest-
setzungen vor, die nicht mit Ansprüchen des Vorhabens vereint werden können und z.T. 
auch heute nicht mehr zeitgemäß sind. Um dieses zu realisieren, sind  

¶ die Änderung der Zahl der zulässigen Vollgeschosse im Teilbereich von I auf IV,  

¶ die Erhöhung der zulässigen Traufhöhe von 9,0 ς 9,3 auf 10,0 m, 

¶ die Änderung der zulässigen Geschossflächenzahl von 2,6 auf 3,6, 

¶ das Entfallen einer Baulinie, 

¶ die Änderung einer Baugrenze zur Baulinie, 

¶ das Zulassen weiterer Nutzungen im Dachgeschoss (bisher war hier nur Wohn-
nutzung zulässig) 

notwendig.  

Aus diesem Grund beabsichtigt die Stadt Sulzbach, den Bebauungsplan Nr. 58/1 αGegen-
über der Klinik ς 1. Änderungά aufzustellen. 

2 VERFAHRENSVERLAUF / RECHTSGRUNDLAGEN 

Die oben genannten Änderungen sollen im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie ohne Durchfüh-
rung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Träger öffent-
licher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt werden. Im vereinfach-
ten Verfahren können Bauleitpläne aufgestellt werden, wenn die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden oder wenn durch die Aufstellung des Bebauungsplanes in einem 
Gebiet nach § 34 der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebene 
Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich ändert.  
 
Im vereinfachten Verfahren kann nach § 13 Abs. 2 BauGB:  

¶ von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und Abs. 4 
Abs. 1 BauGB abgesehen werden,  
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¶ der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb ange-
messener Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung nach § 3 Abs. 2 durchge-
führt werden,  

¶ den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegen-
heit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder wahlweise 
die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 durchgeführt werden.  

 
Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Lan-
desrecht unterliegen, wird mit dem Bebauungsplan nicht begründet. Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter 
(Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) sind 
nicht gegeben. Damit sind die in § 13 Abs. 1 BauGB definierten Voraussetzungen erfüllt, 
um den Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren zu ändern. 
 
Einen vollständigen Überblick über den Verfahrensablauf gibt die Planzeichnung zum Be-
bauungsplan.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 58/1 αGegenüber der Klinik ς 1. Änderungά wird unter Beachtung 
der aktuellen relevanten Bau- und Umweltgesetzgebung erstellt. Die verwendeten gesetz-
lichen Grundlagen sind der entsprechenden Rubrik der Planzeichnung zu entnehmen. 

3 INFORMATIONEN ZUM PLANGEBIET 

 LAGE DES PLANGEBIETS, TOPOGRAPHIE 

Das ca. 0,03 ha große Plangebiet liegt direkt gegenüber des Knappschaftsklinikums Saar 
ŀƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!ƴ ŘŜǊ Yƭƛƴƛƪά ƛƳ IŜǊȊŜƴ Ǿƻƴ Sulzbach. Die Fläche ist leicht nach Südosten 
geneigt und liegt auf einem Niveau von etwa 230 bis 235 m über NHN. 

 

Abbildung 1: Lage im Raum (Quelle: Openstreetmap.org) 
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 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Folgendes Flurstück der Gemarkung Sulzbach, Flur - ist Bestandteil des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes: 45/2 

 

Abbildung 2: Geltungsbereich Bebauungsplan 

Der in der Örtlichkeit wahrnehmbare Geltungsbereich des Bebauungsplanes lässt sich in 
etwa wie folgt beschreiben: 

¶ Im Norden: durch die Parzelle 1791/45 und die an den Geltungsbereich anschlie-
ßende Reihenhausbebauung der Auguststraße 

¶ Im Osten: durch die Parzelle 42/30 und eine innerörtliche Grünfläche 

¶ Im Süden: durch die {ǘǊŀǖŜ α!ƴ ŘŜǊ Yƭƛƴƛƪά όtŀǊȊŜƭƭŜ прκоύ 

¶ Im Westen: durch die Parzelle 45/12. 

 DERZEITIGE SITUATION UND VORHANDENE NUTZUNGEN / UMGE-
BUNGSNUTZUNG 

Gegenwärtig ist das Plangebiet mit einem I bis IV geschossigen Gebäude bebaut. 

Die Umgebungsnutzung des Planungsgebietes setzt sich aus Wohn- und Geschäftsbebau-
ung mit zugehörigen Gärten und Parkflächen sowie dem Knappschaftsklinikum Saar mit 
zugehörigen Grün- und Parkflächen zusammen. 

4 VORGABEN FÜR DIE PLANUNG 

 VORGABEN DER RAUMORDNUNG 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Vorgaben der Raumordnung bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen zu berücksichtigen. Die Ziele der Raumordnung werden im Saarland durch 
ŘŜƴ [ŀƴŘŜǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇƭŀƴ ό[9tύΣ ¢ŜƛƭŀōǎŎƘƴƛǘǘŜ ά{ƛŜŘƭǳƴƎά ǳƴŘ ά¦ƳǿŜƭǘάΣ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ 
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4.1.1 [9t ¢ŜƛƭŀōǎŎƘƴƛǘǘ α{ƛŜŘƭǳƴƎά όCŀǎǎǳƴƎ ǾƻƳ лпΦлтΦнллсύ 

Der Landesentwicklungsplan Siedlung (LEP Siedlung) schafft die Rahmenbedingungen für 
einen Anpassungsprozess der Siedlungsstruktur des Landes zu Gunsten einer dauerhaft 
umweltverträglichen Siedlungsweise. Die wichtigsten Elemente des LEP Siedlung sind: 

¶ die Festlegung von Zielen für die Wohnsiedlungstätigkeit, 

¶ die Festlegung von Wohneinheiten-Zielmengen, 

¶ die Festlegung von Zielen für die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsein-
richtungen. 

Grundlage für die Festlegungen auf Gemeindeebene ist dabei die Einordnung der Kom-
munen nach der Lage in bestimmten Strukturräumen und innerhalb bestimmter Sied-
ƭǳƴƎǎŀŎƘǎŜƴ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ 9ƛƴƻǊŘƴǳƴƎ ƛƴ Řŀǎ {ȅǎǘŜƳ ŘŜǊ α½ŜƴǘǊŀƭŜƴ hǊǘŜάΦ 

Nach dem LEP Siedlung handelt es sich bei der Stadt Sulzbach um ein Grundzentrum mit 
einem mittelzentralen Verflechtungsbereich. Die {ǘŀŘǘ ǿƛǊŘ ŘŜǊ wŀǳƳƪŀǘŜƎƻǊƛŜ αYŜǊƴπ
ȊƻƴŜ ŘŜǎ ±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎǎǊŀǳƳŜǎά ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘΦ !ǳǎ ŘŜƴ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 
Siedlungsstruktur im Ordnungsraum ist nach dem LEP Siedlung das Ziel, das vorhandene 
Flächenpotenzial unter Vermeidung negativer Verdichtungsfolgen Flächen sparend und 
Umwelt schonend zu nutzen.  

Zudem liegt Sulzbach an einer Siedlungsachse: 

¶ Siedlungsachse 1. Ordnung: (Metz ς) Saarbrücken ς Neunkirchen ς St. Wendel ς 
(ς Mainz) 

Im LEP Teilabschnitt Siedlung wird als Siedlungsdichteziel für Sulzbach 25 Wohneinheiten 
/ ha (Bruttowohnbauland) definiert.  

Weiterhin stehen Sulzbach 2,5 Wohneinheiten pro Jahr und 1.000 Einwohnern zu. 

Um zum einen eine kontrollierte Siedlungsentwicklung zu gewährleisten und zum ande-
ren die Inanspruchnahme von Freiflächen / Freiraum zu minimieren, sind brachliegende 
oder untergenutzte innerstädtische Flächen besonders geeignet. Diesem Vorrang er-
schlossener Baugebiete ist gemäß dem LEP Siedlung dadurch nachzukommen, dass die 
vorhandenen Baulücken auf den festgelegten örtlichen Wohneinheitenbedarf anzurech-
nen sind. 

Gemäß Ziffer 33 des LEP Siedlung ist seitens der Gemeinde für die Ermittlung des örtlichen 
Bauflächenbedarfs der Nachweis über die in der Gemeinde und den Gemeindebezirken 
vorhandenen, örtlichen Baulücken im Sinne des LEP Siedlung sowie über die Siedlungs-
dichte zu führen und im Rahmen der Bauleitplanung der Landesplanungsbehörde vorzu-
legen. 

Da im vorliegenden Fall lediglich eine Teiländerung, an der durch den aktuell rechtskräfti-
gen Bebauungsplan ausgewiesene Wohnbaufläche vorgenommen werden soll, kommt es 
zu keinen grundsätzlichen Änderungen in der Wohneinheitenbilanz. Auf die Vorlage einer 
Baulückenbilanzierung wird daher verzichtet. 

4.1.2 [9t ¢ŜƛƭŀōǎŎƘƴƛǘǘ α¦ƳǿŜƭǘά όCŀǎǎǳƴƎ ǾƻƳ моΦлтΦнллпύ 

DŜƳŅǖ ŘŜƳ [ŀƴŘŜǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇƭŀƴ ¢ŜƛƭŀōǎŎƘƴƛǘǘ α¦ƳǿŜƭǘΣ ό±ƻǊǎƻǊƎŜ ŦǸǊ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘπ
ȊǳƴƎΣ ¦ƳǿŜƭǘǎŎƘǳǘȊ ǳƴŘ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊύά ό[9t-Umwelt) vom 13. Juli 2004, zuletzt geändert 
ŀƳ нлΦ hƪǘƻōŜǊ нлммΣ ƭƛŜƎǘ Řŀǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǊ α{ƛŜŘƭǳƴƎǎŦƭŅŎƘŜ ǸōŜǊǿƛŜƎŜƴŘ 
²ƻƘƴŜƴά. 
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Abbildung 3: LEP Umwelt (Auszug) 

Der LEP Umwelt trifft  keine planungsrelevanten Aussagen für das Gebiet. 

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB ist ein Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln. 

 

Abbildung 4: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan der Stadt Sulzbach stellt für das Plangebiet eine 
Gemischte Baufläche gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO dar. 
Somit entspricht die geplante Ausweisung eines Mischgebiets (MI) der Darstellung im Flä-
chennutzungsplan und kann als aus diesem entwickelt betrachtet werden. 














